
Formulierungsvorschlag Erklärung zur Barrierefreiheit der WKO  

Der folgende Formulierungsvorschlag ist nur ein Beispiel und muss an die tatsächlichen 

Gegebenheiten und den konkreten Webauftritt angepasst werden. 

 

Erklärung zur Barrierefreiheit 

Wir sind bemüht, unsere Website im Einklang mit dem Barrierefreiheitsgesetz idgF zur 

Umsetzung der europäischen Barrierefreiheitsrichtlinie (RL 2019/882) über die 

Barrierefreiheitsanforderungen von Produkten und Dienstleistungen barrierefrei zugänglich 

zu gestalten. 

Dabei wurde die Richtlinie für barrierefreie Webinhalte – WCAG 2.2 so weit wie möglich 

eingehalten. 

Nähere Informationen zum Vertragsabschluss (Beschreibung unserer Dienstleistungen, 

Erläuterungen zur Durchführung unserer Dienstleistungen) finden Sie unter: ….. 

 

Nicht barrierefreie Inhalte 

Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind aus den folgenden Gründen nicht barrierefrei: 

 

Unvereinbarkeit mit den Barrierefreiheitsbestimmungen: 

Auf der Website stehen PDF-Dokumente zum Download bereit, die noch nicht barrierefrei zur 

Verfügung stehen. Benötigen Sie Hilfe bei nicht barrierefreien PDF-Dokumenten, wenden Sie 

sich bitte an ….. Wir versuchen Ihnen in diesem Fall die Inhalte so weit wie möglich in 

geeigneter Art und Weise zur Verfügung zu stellen. 

 

Unverhältnismäßige Belastung 

Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen ist es derzeit noch nicht möglich, ältere 

PDF-Dokumente und Office-Dokumente (etc.) barrierefrei zu gestalten. 

Die aufgelisteten Unvereinbarkeiten mit den Barrierefreiheitsbestimmungen werden laufend 

korrigiert. 

 

Diese Inhalte fallen nicht in den Anwendungsbereich der anwendbaren Rechtsvorschriften: 

Auf der Website sind ältere Dokumente und Inhalte verfügbar, die nicht barrierefrei sind. Da 

diese vor dem 28.06.2025 veröffentlicht wurden, sind sie vom Barrierefreiheitsgesetz 

ausgenommen, und ist bei diesen derzeit keine umfassende Änderung geplant. 

Auf der Website sind Dokumente und Inhalte von Drittanbietern, die von uns weder 

entwickelt noch finanziert oder kontrolliert werden, enthalten. Für diese Inhalte Dritter kann 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882


bezüglich Vereinbarkeit mit den Barrierefreiheitsbestimmungen keine Aussage getroffen 

werden und sind sie daher ebenfalls von den Anforderungen des Barrierefreiheitsgesetzes 

ausgenommen. 

 

Erstellung der Erklärung zur Barrierefreiheit 

Diese Erklärung wurde auf Grundlage einer von Dritten vorgenommenen Bewertung erstellt 

[evtl. Unternehmen anführen/verlinken, das die Bewertung durchgeführt hat; oder:] 

 

Die Bewertung der Vereinbarkeit der Website mit dem BaFG erfolgte in Form eines 

Selbsttests nach WCAG 2.2. 

Unsere Website wird laufend verbessert. Dabei sind uns die Bedienbarkeit und 

Zugänglichkeit ein großes Anliegen. Sollten Sie auf unserer Website auf Barrieren stoßen, 

welche Sie bei der Benutzung behindern bzw. einschränken, bitten wir Sie, uns dies an 

folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: ………………. 

In diesem Fall beschreiben Sie bitte kurz das Problem und führen Sie die URL der 

betroffenen Website oder des Dokuments an. Wir werden Ihre Anfrage prüfen und Sie 

ehestmöglich kontaktieren." 

 

Quelle: https://www.wko.at/internetrecht/barrierefreiheitsgesetz-e-commerce (Zugriff 

11.10.2024) 

https://www.wko.at/internetrecht/barrierefreiheitsgesetz-e-commerce

